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W I R T S C H A F T

Jeder Zahnarzt ist verpfl ichtet, sich fort
zubilden. Die Fortbildung dient der Fes
tigung und kontinuierlichen Weiterent
wicklung der fachlichen Kompetenz 
nach dem Stand der Wissenschaft mit 
dem Ziel der Verbesserung des zahn
ärztlichen Handelns. Somit dient die 
Fortbildung als wichtiges Instrument der 
Qualitätssicherung in der Zahnmedizin. 
Schon immer ist diese Pfl icht in der 

zahnärztlichen Musterberufsordnung 
und den Berufsordnungen der (Landes)
Zahnärztekammern berufsrechtlich vor
geschrieben. Trotz der bestehenden 
berufsrechtlichen Verpfl ichtung wurde 
am 01.07.2004 die Pfl icht zur Fortbil
dung darüber hinaus ins Sozialgesetz
buch (§ 95d SGB V) aufgenommen – 
einschließlich der vertragszahnarztrecht
lichen Folgen von Verstößen.

Fortbildungspfl icht ist gesetzlich 
vorgeschrieben

Danach ist der Vertragszahnarzt ver
pfl ichtet, alle fünf Jahre den Nachweis 
zu erbringen, dass er in dem zurücklie
genden Fünfjahreszeitraum seiner Fort
bildungspfl icht nachgekommen ist. Den 
Umfang der erforderlichen Fortbildung 
haben die Kassenzahnärztliche Bundes
vereinigung (KZBV) und die Bundes
zahnärztekammer (BZÄK) im Einver
nehmen auf 125 Punkte festgelegt. In
nerhalb des Fünfjahreszeitraumes sind 
demnach vom Vertragszahnarzt 125 
Fortbildungspunkte für die Pfl icht zur 
fachlichen Fortbildung schriftlich gegen
über der zuständigen Kassenzahnärzt
lichen Vereinigung (KZV) nachzuweisen. 
Die Punktewertigkeit der Fortbildung 
richtet sich nach der Bewertung der 
BZÄK und der Deutschen Gesellschaft 
für Zahn, Mund und Kieferheilkunde 
(DGZMK).

Unterschätztes Risiko: 
Verstoß gegen die Fortbildungspfl icht

Anna Stenger, LL.M.

RECHT  Die Pflicht zur regelmäßigen Fortbildung wird von vielen Zahnärzten unterschätzt. Dabei handelt es sich um eine 
grundlegende vertragszahnärztliche Pflicht, bei deren Verletzung Konsequenzen vom Honorareinbehalt bis zum Zulas-
sungsentzug drohen.
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Den Nachweis der Fortbildung muss der nieder-

gelassene Zahnarzt aber nicht nur für sich selbst 

erbringen. Der Praxisinhaber oder das MVZ ist auch 

für den Nachweis der Fortbildung von angestellten 

Zahnärzten verantwortlich und haftet dafür!
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INDIVIDUELLE FUNKTIONELLE 

PROTHETIK

SICAT Function bietet in Kombination mit CEREC erstmals einen Work

zur Erstellung von prothetischen Restaurationen basierend auf den 

viduellen Unterkieferbewegungen des Patienten.

IHR VORTEIL: die Erstellung individueller funktioneller Prothetiken

 3D Visualisierung des Unterkiefers in Bewegung

 Reale Dynamik in CEREC

 Automatische Anpassung der Restaurationsvorschläge

 Ermittlung der notwendigen Parameter für den virtuellen CEREC-

kulator

SICAT FUNCTION UND CEREC: Individuelle Passgenauigkeit für 

prothetische Restauration – von Anfang an.

WWW.SICAT.COM
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Konsequenzen bei fehlendem 
Nachweis

Erbringt ein Vertragszahnarzt den er
forderlichen Nachweis nicht oder nicht 
vollständig, kürzt die KZV den gesetz
lichen Vorgaben entsprechend den 
Vergütungsanspruch des Zahnarztes 
für die ersten vier Quartale, die auf den 
Fünfjahreszeitraum folgen, um zehn 
Prozent, ab dem fünften Quartal um  
25 Prozent. Fehlende Nachweise kön
nen innerhalb von zwei Jahren nach
gereicht werden, die Honorarkürzung 
bleibt aber bis zum Ende des Quartals 
der Vorlage bestehen. Bei Überschrei
ten der Zweijahresfrist droht dem Zahn
arzt die unverzügliche Entziehung der 
Zulassung. Durch die Einstufung des 
Verstoßes gegen die Fortbildungspflicht 
als „gröbliche“ Pflichtverletzung kann 
der Zulassungsentzug sogar ohne vor  
herige „Warnmaßnahmen“ erfolgen. 
Auch im Hinblick auf die gestaffelten 
Honorarkürzungen hat die KZV kein  
Ermessen, sondern ist verpflichtet, das 
Honorar einzubehalten, bis der Fort
bildungsnachweis erbracht worden ist. 
Auch ein Verschulden des Vertrags
zahnarztes ist insoweit nicht erforder
lich.

Praxisinhaber haften für  
Fort bildungsnachweis von 
angestellten Zahnärzten

Den Nachweis der Fortbildung muss 
der niedergelassene Zahnarzt aber 
nicht nur für sich selbst erbringen. Der 
Praxisinhaber oder das MVZ ist auch 
für den Nachweis der Fortbildung von 
angestellten Zahnärzten verantwortlich 
und haftet dafür! Das bedeutet, dass 
der Vertragszahnarzt oder das MVZ 
den Fortbildungsnachweis für die an
gestellten Zahnärzte ebenfalls führen 
muss. Kann die Fortbildung eines an
gestellten Zahnarztes nicht nachge

wiesen werden, führt das zur Honorar
kürzung des Vertragszahnarztes – und 
zwar unabhängig davon, ob er per  
sönlich seine Fortbildungspflicht erfüllt 
hat. Die Honorarkürzung endet erst, 
wenn der Vertragszahnarzt den Fort
bildungsnachweis für seinen angestell
ten Zahnarzt erbringt.

Vorsicht auch bei  
Neuanstellungen

Vorsicht ist daher auch bei der Neu
anstellung von Zahnärzten geboten. Hat 
der neu anzustellende Zahnarzt seine 
Pflicht zur Fortbildung nicht erfüllt, ist 
ab dem Tag des Beginns der Beschäf
tigung die anstellende Praxis betroffen. 
Die KZV ist dann verpflichtet, Honorar
kürzungen bei dem anstellenden Ver
tragszahnarzt oder MVZ vorzunehmen. 
Gleiches gilt für den Entzug der Anstel
lungsgenehmigung für den Fall, dass 
die Fortbildung nicht innerhalb der Frist 
von zwei Jahren nachgeholt wird.
Deshalb sollten sich Vertragszahnärzte 
vor der Stellung des Antrags auf Ge
nehmigung eines angestellten Zahn
arztes beim Zulassungsausschuss ver
gewissern, ob der anzustellende Zahn
arzt seinen Fortbildungsverpflichtun
gen im davor liegenden Zeitraum nach  
gekommen ist. Auch im Arbeitsvertrag 
sollte eine Regelung zur Erfüllung der 
Fortbildungspflicht enthalten sein. 

Fazit

Verstöße gegen die Pflicht zur fach
lichen Fortbildung sind kein Kava
liersdelikt. Auch ohne ein Verschulden 
ist die KZV zunächst zur gestaffelten 
Kürzung des Honorars und sodann 
zum Entzug der Zulassung verpflichtet. 
Das gilt nicht nur für Verstöße des  
Praxisinhabers, sondern auch für Ver
stöße von angestellten Zahnärzten in 
Praxis oder MVZ, für die der anstel

lende Zahnarzt bzw. das MVZ haftet. 
Deswegen sollte die Pflicht zur aus
reichenden Fortbildung innerhalb des 
Fünfjahreszeitraums unbedingt einge
halten und auch im Hinblick auf an
gestellte Zahnärzte kontrolliert werden. 
Wichtig ist es zudem, darauf zu achten, 
dass die bei der KZV eingereichten 
Nachweise Fortbildungsmaßnahmen 
betreffen, die den Leitsätzen der BZÄK, 
DGZMK und KZBV zur zahnärztlichen 
Fortbildung entsprechen. Der Zahnarzt 
muss selbst den Nachweis über die Art 
der Fortbildung führen und plausibel 
darlegen, dass die Fortbildungsmaß
nahme den Anforderungen entspricht. 
Vorsicht ist daher bei rein produkt
bezogenen Informationsveranstaltun
gen von Herstellern oder Dentaldepots 
geboten. Diese gelten häufig nicht als 
fachliche Fortbildung. Das trifft auch für 
Veranstaltungen zu, die allgemeine, 
nicht fachliche Themen betreffen. 
Da her sollte bereits bei der Auswahl  
der Fortbildungsmaßnahmen darauf 
geachtet werden, dass es sich um  
an erkannte Fortbildungsmaßnahmen 
handelt. Im Zweifel ist es besser, ein  
paar zusätzliche Fortbildungspunkte  
zu sammeln, damit im Falle der fehlen
den Anerkennung nicht gleich Honorar
kürzungen drohen.
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Anna Stenger, LL.M.
Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Medizinrecht
Lyck+Pätzold. healthcare.recht 
Nehringstraße 2
61352 Bad Homburg
www.medizinanwaelte.de

Infos zur Autorin

Vorsicht ist daher auch bei der Neuanstellung von 

Zahnärzten geboten. Hat der neu anzustellende 

Zahnarzt seine Pflicht zur Fortbildung nicht erfüllt, 

ist ab dem Tag des Beginns der Beschäftigung die 

anstellende Praxis betroffen.



Ich bin Endo. Ich finde bei Komet für jede Anwendung die 

perfekte Lösung. Ich kann mich hundertprozentig auf die  

Qualität, die Einfachheit und die Sicherheit jedes einzelnen  

Instruments verlassen. Ich bin Dr. Marco Neumann, Zahnarzt 

aus Düsseldorf. www.ich-bin-endo.de
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